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Gesetz

über die Einweisung in stationäre Einrichtungen 
für psychisch Kranke

vom 11. Juni 1968 
(GBl. I Nr. 13 S. 273)

Der Mensch steht im Mittelpunkt aller 
Bemühungen der sozialistischen Gesell
schaft und ihres Staates. Die Gewährlei
stung des Rechts auf Schutz der Gesund
heit ist ein humanistisches Anliegen der 
sozialistischen Gesellschaft.

Der besonderen Fürsorge des sozialisti
schen Staates bedürfen Bürger mit psychi
schen Erkrankungen. Zum Schutze ihres 
Lebens, ihrer Gesundheit und ihrer Persön

lichkeit sowie zur Vorbeugung gegen Ge
fahren für das gesellschaftliche Zusammen
leben der Bürger ist eine diesen Erforder
nissen entsprechende Betreuung psychisch 
kranker Bürger in den Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen zu gewährleisten. 
Das Ziel aller Maßnahmen besteht darin, 
eine weitgehende Rehabilitation dieser 
Bürger und ihr Leben in der Gemeinschaft 
zu erreichen.

I.
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz findet Anwendung auf 
psychisch Kranke, Kranke mit begründe
tem Verdacht auf eine psychische Erkran
kung und Personen mit schwerer Fehlent
wicklung der Persönlichkeit von Krank
heitswert (im folgenden als Kranke be
zeichnet).

§ 2
Stationäre Einrichtungen 

für psychisch Kranke

(1) Kranke werden in ein Krankenhaus 
für psychisch Kranke ärztlich eingewiesen, 
soweit eine unmittelbar ärztlich geleitete

klinische Betreuung oder eine Beobach
tung zur Bestimmung der Diagnose not
wendig ist.

(2) Kranke, die ständig pflege- oder 
sonst betreuungsbedürftig sind, werden zur 
stationären Betreuung in eine Pflege- oder 
sonstige Betreuungseinrichtung (im folgen
den als Pflegeeinrichtung bezeichnet) ärzt
lich eingewiesen. Gleichzeitig wird die 
ärztliche Überwachung und Fürsorge ge
währleistet.

(3) Die stationäre Betreuung wird durch 
staatliche und durch vom Bezirksarzt zuge
lassene nichtstaatliche Krankenhäuser und 
Pflegeeinrichtungen oder Pflegestellen 
außerhalb solcher Einrichtungen gewähr
leistet.


